
 
 

Satzung Suchtbrücke  
 

  Satzung  
des 

Vereins Suchtbrücke  
 
 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr, Gemeinnützigkeit 

 
(1) Der Verein führt den Namen: Suchtbrücke. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden 

und trägt dann den Zusatz „e.V.“ 
(2) Sitz des Vereins ist in Oelde 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Verein  verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „ Steuerbegünstigte Zwecke „ der 
Abgabenordnung. 

(4) Männer und Frauen werden von dieser Satzung gleichermaßen angesprochen und    
unterliegen ihr mit gleichen Rechten und Pflichten. Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit 
des Satzungstextes wird in dieser Satzung durchgängig die maskuline Form verwendet. 

 
 
 

§ 2 
Aufgaben und Zweck 

  
Zweck des Vereins ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege. 
 
Diese wird erreicht durch: 

• sozialpädagogische Beratungsdienstleistungen für Menschen, 
• Ausbildung, 
• Personalentwicklung durch Aus – und Fortbildung, 
• Training zum professionellen Umgang mit Sucht, 
• Schulung und Training zum Umgang: 

- mit Gewalt 
- in den Bereichen Gesundheitsdienst, Sozialdienst und Suchthilfe anbieten,  
- Bücher, Zeitschriften, Periodika und sonstige Blätter herausgeben, 
- Kurse und Auskünfte mit Bildungscharakter zur Prävention von Alkoholmissbrauch 

und Drogenkonsum, 
- auch im Rahmen der Suchthilfe oder Veranstaltungen, erstellen und durchführen. 

Die Erreichung kann auch kostenpflichtig sein. 
 

Er kann Suchtberatung, therapeutische und psychosoziale Beratung, Begleitung, Betreuung und 
Behandlung von abhängigen Menschen anbieten, sowie Bildung und Erziehung im Bereich der 
Suchtprävention, Behandlung und Folgen der Sucht durchführen und mit anderen Dienstleistern bereit 
halten, auch kostenpflichtig 
 
Er bietet persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse, insbesondere 
im Bereich Suchthilfe, gesellschaftliche Dienste, nämliche Organisation und Durchführung von 
Kennlerngruppen, Selbsthilfegruppen, Zusammenkünften von Menschen auf dem Gebiet der 
Behandlung von Krankheit und Sucht, Treffen und Erfahrungsaustausch und Zusammenkünfte auch 
im Internet und Social Medien, auch kostenpflichtig 
 
 
 

 
 



§ 3 
Selbstlosigkeit 

 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
 
 
 

 
§ 4 

Begünstigungsverbot, Aufwendungsersatz, Ehrenamtspauschale 
 
(1) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
   (2) Die Mitglieder der Organe des Vereins sowie mit Aufgaben zur Förderung des Vereins 

betraute Mitglieder haben gegenüber dem Verein einen Anspruch auf Ersatz der ihnen in 
Zusammenhang mit ihrer Amtsausübung entstandenen Aufwendungen (§ 670 BGB) im 
Rahmen der Beschlüsse des Vorstandes und im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Vereins. Eine Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26 a EStG) in Form pauschalen 
Aufwendungsersatzes oder einer Tätigkeitsvergütung kann geleistet werden. 

 
§ 5 

Vermögensbindung 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an „ Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe e.V. Herzebrock-Clarholz, der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 
§ 6 

Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person des öffentlichen und 
privaten Rechts werden. Hierzu bedarf es einer Beitrittserklärung gegenüber dem Vorstand. 
 

(2) Mitglieder haben   
• Sitz – und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung 
• Informations- und Auskunftsrechte 
• das Recht auf Teilhabe und  Nutzung der Angebote des Vereins 
• das aktive und passive Wahlrecht bei Erfüllung der satzungsgemäßen 

Voraussetzungen 
• Verschwiegenheit über Vereinsbelange zu wahren 
• Treuepflicht gegenüber dem Verein 
• pünktlich und fristgemäß die festgesetzten Beiträge zu erbringen 

(Bringschuld des Mitglieds) 
 

(4) Die Mitgliedschaft endet 
• mit dem Tod 
• durch Austritt 
• durch Ausschluss aus dem Verein 
• durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied sechs Monate mit 

der Entrichtung der Beiträge in Verzug ist. 
Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Er ist nur unter 
Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zum Ende des Kalenderjahres möglich. 
 
 

      (5)  Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in 
schwerwiegender Weise gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat sowie sich 
vereinsschädigend verhalten hat. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Mitglied: 



• Mitglieder des Vorstandes in der Öffentlichkeit beleidigt  
• den Verein in der Öffentlichkeit massiv  in beleidigender Form kritisiert 

 
(5) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit endgültig.  Rechtsmittel 

gegen den Ausschließungsbeschluss können innerhalb von 14 Tagen beantragt werden. 
Antragsberechtigt ist jedes Mitglied. Dem betroffenen Mitglied ist nach Eingang des 
Ausschließungsantrages beim Vorstand von diesem für einen Zeitraum von vier Wochen 
rechtliches Gehör zu gewähren. Während des Ausschließungsverfahrens ruhen sämtliche 
Rechte des  auszuschließenden Mitglieds. Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein 
Anspruch auf einen Teil am Vereinsvermögen. 

 
 

§ 7 
Mitgliedsbeiträge 

 
(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge über deren Höhe und Fälligkeit der Vorstand jeweils 

für das folgende Geschäftsjahr entscheidet. 
  
(2) Mitgliedsbeiträge werden im Bankeinzugsverfahren mittels Sepa Lastschrift eingezogen, bar 

entrichtet oder per Dauerauftrag gezahlt, vorbehaltlich der Regelung nach Geschäftsordnung.  
 
 

§ 8 
Organe 

 
Organe des Vereins sind: 
 

1. der Vorstand 
2. die Mitgliederversammlung 

 
§ 9 

Vorstand 
 

(1) Vorstand sind der 1. Vorsitzende, 2. Vorsitzende und der Kassenwart. Sie sind Vorstand im 
Sinne des § 26 BGB und vertreten gerichtlich und außergerichtlich. 
Die Vorstandsmitglieder (1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Kassenwart) sind jeweils 
alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen des Vereins mit sich im eigenen Namen 
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Sie sind von den        
Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
Der Vorstand kann für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung erhalten. 

(2) Der Vorstand kann eine Geschäftsführung, einen wissenschaftlichen Beirat und einen 
Lenkungsausschuss einsetzen. Für die Besetzung des wissenschaftlichen Beirates und des 
Lenkungsausschusses sind Empfehlungen der Mitgliederversammlung zu berücksichtigen. 
Der Vorstand kann allen Gremien eine Geschäftsordnung geben. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand von der 
Mitgliederversammlung gewählt wird. Maßgebend ist die Eintragung des neu gewählten 
Vorstandes in das Vereinsregister. 

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so kann 
sich der Vorstand aus dem Kreise der Vereinsmitglieder durch Zuwahl ergänzen. Das 
hinzugewählte Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen 
Vorstandsmitglieder. 

(5) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der 
Vorsitzende nach Bedarf einlädt. 

(6) Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über einzelne 
Gegenstände im Umlaufverfahren per E-Mail, im Rahmen einer Telefonkonferenz oder im 
Rahmen einer Online-Versammlung erfolgt. Es gelten, soweit nachfolgend nichts Anderes 
bestimmt wird, die Bestimmungen dieser Satzung.  

 
 

§ 10 
Mitgliederversammlung 

 



(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für folgende Angelegenheiten: 
• Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes 
• Entlastung des Vorstandes 
• Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer 
• Änderung der Satzung 
• Auflösung des Vereins 
• Ernennung von Ehrenmitgliedern 
• Erlass von Ordnungen 
• Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder 
 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich im ersten Quartal nach Einladung durch 
den Vorstand statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung – für deren Berufung und 
Durchführung die gleichen Bestimmungen gelten wie für die ordentliche 
Mitgliederversammlung -  ist einzuberufen: 

• wenn der Vorstand die Einberufung aus wichtigem Grund beschließt, 
• wenn ein Drittel der Mitglieder schriftlich dies unter Angabe der Gründe vom Vorstand 

verlangt 
Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen und 
unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Das Erfordernis der schriftlichen 
Einladung ist auch erfüllt, wenn die Einladung durch e-mail erfolgt. Der Fristenlauf für die 
Ladung beginnt mit dem Tag der Aufgabe der Einladung zur Post bzw. der Absendung der e-
mail. Maßgebend für die ordnungsgemäße Ladung ist die dem Vorstand letztbekannte 
Anschrift / letztbekannte e-mail – Adresse des Mitgliedes.  
Die Mitteilung von Adressänderungen  / Änderungen von e-mail- Adressen ist eine 
Bringschuld des Mitglieds.  Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der 
Mitgliederversammlung schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. 
 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter, bei dessen Verhinderung von einem vom Vorstand bestimmten Mitglied 
geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die Mitgliederversammlung den 
Leiter. Der Versammlungsleiter übt in der Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. Sofern 
in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bestimmt der Versammlungsleiter alleine den 
Gang der Verhandlungen in der Mitgliederversammlung sowie Art und Weise der 
Abstimmung bei Wahlen und Sachanträgen. Seine Entscheidungen sind unanfechtbar.  
 

(4) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser Satzung nicht 
eine Art der Abstimmung zwingend bestimmt ist. Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen und werden nicht gezählt. Eine ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Beschlüsse 
werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Für 
Satzungsänderungen und Änderungen des Vereinszwecks ist eine ¾ Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  

 
(5) Wahlen erfolgen stets in offener Abstimmung durch Handaufheben.  

 
 

(6) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterschreiben. 

 Es muss enthalten: 
• Ort und Zeit der Versammlung 
• Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers 
• Zahl der erschienen Mitglieder 
• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit 
• die Tagesordnung 
• die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis ( Zahl der JA-Stimmen, Zahl der 

NEIN-Stimmen, Zahl der ungültigen Stimmen ) 
• die Art der Abstimmung 
• Satzungs- und Zweckänderungsanträge 
• Beschlüsse  



 
 
 
 
 

§ 11 Kassenprüfung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreise der stimmberechtigten Mitglieder zwei 
Kassenprüfer. Diese sollen in Buchführungs- und Geschäftsaufzeichnungsfragen erfahren sein. 
Die Kassenprüfer können insgesamt wiedergewählt werden. 

(2) Aufgabe der Kassenprüfer ist die Prüfung der  Finanzbuchhaltung und Finanzverwaltung sowie 
der Kassen des Vereins und evtl. bestehender Untergliederungen.  
Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung der Kassen und des Belegwesens in sachlicher 
und rechnerischer Hinsicht berechtigt und verpflichtet. Die Kassenprüfer können auf 
wirtschaftlichem Gebiet beratend tätig sein. Die Festlegung der Zahl der Prüfungen liegt in 
pflichtgemäßem Ermessen der Kassenprüfer. Dies gilt auch für unangemeldete , sogen. Ad hoc 
– Prüfungen. 

(3) Den Kassenprüfern ist vom Vorstand umfassend Einsicht in die zur Prüfung begehrten 
Vereinsunterlagen zu gewähren. Auskünfte sind ihnen zu erteilen. Die Vorlage von Unterlagen 
sowie Auskünfte können nicht verweigert werden. 

(4) Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung schriftlich Bericht über das Ergebnis ihrer 
Prüfhandlungen und empfehlen dieser ggf. in ihrem Prüfbericht die Entlastung des Vorstandes. 
Der Prüfbericht der Kassenprüfer ist dem Vorstand spätestens drei Wochen vor dem Termin der 
Mitgliederversammlung vorzulegen. Der Prüfbericht muss einheitlich sein, er darf keine 
abweichenden Meinungen von  Kassenprüfern enthalten. 

(5) Werden keine Kassenprüfer gewählt, so erfolgt die Prüfung der Finanzbuchhaltung und der 
Geschäftsführung des Vereins durch einen vom Vorstand beauftragten, auf Vereinsrecht und 
Vereinssteuerrecht spezialisierten Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. 

 
§ 12 

Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 
 
Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 
erhoben, verarbeitet und genutzt. 
 

§ 13 
Haftungsbeschränkung 

 

(1) Für Schäden gleich welcher Art, die einem Mitglied bei der Benutzung von 
Vereinseinrichtungen, –Gerätschaften oder –Gegenständen oder infolge von Handlungen 
oder Anordnungen der Vereinsorgane (z.B. Vorstand) oder sonstiger im Auftrag des 
Vereins tätiger Personen entstehen, haftet der Verein nur, wenn ein Organmitglied (z.B. 
Vorstandsmitglied), ein Repräsentant oder eine sonstige Person, für die der Verein ge-
setzlich einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.  

(2) Im Falle einer Schädigung gemäß Absatz (1) haftet auch die handelnde oder sonstwie 
verantwortliche Person dem geschädigten Vereinsmitglied nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. 

 
(3) Schädigt ein Mitglied den Verein in Ausübung eines Vereinsamtes oder in Ausführung 

einer Tätigkeit im Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Vereins, so darf der 
Verein Schadenersatzansprüche gegen das Mitglied nur geltend machen, wenn diesem 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt auch für den Fall, dass der 
Verein bei einem Mitglied Regress nimmt, weil der Verein von einem außenstehenden 
Dritten in Anspruch genommen worden ist.   

(4) Verlangt ein außenstehender Dritter von einem Mitglied Schadensersatz, so hat das 
Mitglied einen Freistellungsanspruch gegen den Verein, falls es die Schädigung in 
Ausübung eines Vereinsamtes oder in Ausführung einer Tätigkeit im Auftrag oder 
wohlverstandenen Interesse des Vereins herbeigeführt und hierbei weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gehandelt hat.  

(5) Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. 



 

§ 14 
 

Auflösung  
 

Die Änderung des Zweckes und die Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung mit 
¾ Mehrheit der anwesend stimmberechtigten Vereinsmitglieder. Sofern die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des Vorstandes gem. § 26 BGB vertretungsberechtigte 
Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der Verein  aus einem anderen Grund aufgelöst wird.  
 

§ 15 
Salvatorische Klausel 

 
Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand Satzungsänderungen selbstständig 
vorzunehmen, die auf Grund von Moniten des zuständigen Registergerichts oder des Finanzamtes 
notwendig werden und die den Kerngehalt einer zuvor  beschlossenen Satzungsänderung nicht 
berühren. Der Vorstand hat die textliche Änderung mit einstimmiger Mehrheit zu beschließen. In der 
auf den Beschluss folgenden Mitgliederversammlung ist diese von der Satzungsänderung in Kenntnis 
zu setzen. 
 
 
Steinfurt, den 19.05.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satzung Suchtbrücke 


